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11- ~J'H der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiod; 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Feurstein ,Dr.Maria Hosp 

und Kollegen 

an den 

Bundesminister für Finanzen 

betreffend Pensionsbezüge aus der schweizerischen AHV 

Vorarlberger Arbeitnehmer, die in der Schweiz als Grenz­

gänger tätig waren, erhalten aus der schweizerischen 

Pensionsversicherung (AHV) Pensions- und Rentenbezüge. 

Nach dem österreichischen Einkommensteuerrecht sind diese 

Pensionsbezüge im Sinne von § 29, Zi 1, als sonstige 

Einkünfte zu versteuern. 

Dies bedeutet, daß Pensionisten in Vorarlberg, die solche 

Einkünfte aus der Schweiz erhalten, weder den Grenzgänger­

absetzbetrag gemäß § 33 Abs. 5 noch den Pensionistenab­

setzbetrag gemäß § 33 Abs. 6 geltend machen können. 

Außerdem ist die Anwendung von § 41 Abs. 1, wodurch praktisch 

ein Freibetrag für sogenannte "andere Einkünfte" in Höhe 

von bis zu S 10.000,-- geschaffen wird, nicht möglich. 

Diese und andere Benachteiligungen der Pensionisten in 

Vorarlberg, die eine Rente aus der schweizerischen Pensions-
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versicherung (AHV) beziehen, ist nicht gerechtfertigt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den· 

Bundesminister für Finanzen folgende 

ANFRAGE 

1. Sind Sie bereit, das Einkornrnensteuerrecht so zu 

ändern, daß Pensionisten, die aufgrund ihrer früheren 

Tätigkeit als Grenzgänger in der Schweiz eine AHV­

Pension erhalten, der Grenzgänger-Absetzbetrag zuer­

kannt werden kann? 

2. Sind Sie bereit, das Einkornrnensteuerrecht so zu 

ändern, daß ehemaligen Grenzgängern, die eine schweizerische 

Pension aus der AHV erhalten, der Pensionistenabsetz-

betrag zuerkannt werden kann? 

3. Sind Sie bereit, das Einkornrnensteuerrecht generell 

so zu ändern, daß ehemalige Grenzgänger, die eine Pension 

aus der schweizerischen AHV erhalten, Pensiönisten,die 

eine Pension aus der österreichischen Sozialversicherung 

beziehen, gleichgestellt werden? 

4. Wenn Ihre Antworten jeweils auf NEIN lauten, welches 

sind die Gründe für Ihre ablehnende Haltung? 
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